
FÖRDERKREIS 
DES ADOLF-REICHWEIN-GYMNASIUMS 

HEUSENSTAMM E.V.

Gegründet am 19. Mai 1992; eingetragen AG Offenbach 5 VR 1511

SATZUNG

§ 1
(Name, Sitz, Zweck und Aufgaben des 

Vereins)

1. Der Verein führt den Namen "Förderkreis 
des Adolf-Reichwein-Gymnasiums, 
Gymnasium des Landkreises Offenbach in 
Heusenstamm e.V."

2. Der Verein, im folgenden kurz "Förder-
kreis" genannt, hat seinen Sitz in 63150 
Heusenstamm.

3. Der "Förderkreis" verfolgt ausschließlich 
und unmittelbar gemeinnützige Zwecke 
im Sinne des Abschnittes "Steuerbegüns-
tigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Zweck des Vereins ist die ideelle und ma-
terielle Förderung schulischer Belange 
des Adolf-Reichwein-Gymnasiums in Heu-
senstamm.

Der Satzungszweck wird verwirklicht ins-
besondere durch Anschaffung, Bereitstel-
lung und Unterhaltung von Dingen für 
den Unterricht, Unterstützung bzw. Er-
möglichung schulischer Veranstaltungen, 
Anreiz und Förderung naturwissen-
schaft-licher, sprachlicher, sportlicher und 
musischer Übungen und Leistungen, so-
fern das Land Hessen oder der Schulträ-
ger aus haushaltsrechtlichen Gründen für 
bestimmte notwendig erscheinende Dinge 
nicht eintreten.

4. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt 
nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke.

5. Mittel des Vereins dürfen nur für die sat-
zungsmäßigen Zwecke verwendet wer-
den. Die Mitglieder erhalten keine Zuwen-
dungen aus Mitteln des Vereins. 

6. Es darf keine Person durch Ausgaben, die 
dem Zweck Körperschaft fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütung 
begünstigt werden.

7. Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Ka-
lenderjahr.

§ 2
(Mitglieder)

1. Mitglied des "Förderkreises" kann jede 
natürliche und juristische Person des bür-
gerlichen und öffentlichen Rechts werden.

2. Die Mitgliedschaft wird erworben durch 
a) die Beteiligung an der Gründung
b) die Aufnahme

Über die Aufnahme beschließt der 
Vorstand. Er ist nicht verpflichtet, 
den Grund für eine Nichtaufnahme 
anzugeben. Bei einem ablehnenden 
Bescheid steht dem Antragsteller die 
schriftliche Berufung an die Haupt-
versammlung zu.

3. Die Mitgliedschaft wird beendet durch
a) die Austrittserklärung,
b) den Tod,
c) die Auflösung der juristischen Person,
d) den Ausschluß

4. Der Austritt kann nur zum Ende eines Ge-
schäftsjahres erfolgen. Er ist drei Monate 
vor dem Ende des Geschäftsjahres 
schriftlich zu erklären.

§ 3
(Mitgliedsbeiträge)

1. Der Mitgliedsbeitrag ist auf Vorschlag des 
Vorstandes von der Jahreshauptver-
sammlung für das folgende Geschäftsjahr 
festzusetzen.

2. Der Vorstand kann auf Antrag ehemaligen 
Schülerinnen und Schülern des Adolf-
Reichwein-Gymnasiums in Heusenstamm 
aus besonderen Gründen Beitragsermäßi-
gungen oder Beitragserlaß gewähren.

§ 4
(Versammlungen)

1. Die Jahreshauptversammlung ist spätes-
tens zwei Monate nach Beginn eines Ge-
schäftsjahres einzuberufen.

2. Die Entscheidung Über folgende Angele-
genheiten kann von der Jahreshauptver-
sammlung nicht übertragen werden:
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a) die Änderung der Satzung,
b) die Entlastung des Schatzmeisters und 
des Vorstandes,
c) die Beschlußfassung über den Erwerb 
unbeweglicher Sachen und die Veräuße-
rung von Vereinsvermögen.
d) Die Wahl der Revisoren,
e) die Beschlußfassung über die Auflö-
sung des Vereines, 
f) die Festsetzung der Beiträge.

Die Jahreshauptversammlung wählt den 
Vorstand. Mit Ausnahme der Beschlußfas-
sung über die Auflösung des Vereines, für 
die eine Zweidrittelmehrheit der Mitglie-
der erforderlich ist, ist für alle Wahlen 
und Beschlüsse die einfache Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder erforderlich.

3. Die Jahreshauptversammlung ist mit ei-
ner Frist von zwei Wochen schriftlich ein-
zuberufen. Anträge von Mitgliedern müs-
sen bis drei Tage vor Beginn der Jahres-
hauptversammlung dem ersten Vorsitzen-
den schriftlich vorliegen. In der Jahres-
hauptversammlung kann nur über fristge-
recht eingereichte Anträge abgestimmt 
werden.

4. Mitgliederversammlungen werden von 
dem ersten Vorsitzenden auf Beschluß 
des Vorstandes oder eines Zehntels der 
Mitglieder einberufen. Die Einberufung 
und das Abstimmungsverfahren sind ent-
sprechend den Bestimmungen für die 
Jahreshauptversammlung durchzuführen.

5. Über die Jahreshauptversammlung und 
die Mitgliederversammlungen sind Nie-
derschriften zu fertigen, die vom Proto-
kollführer und vom ersten Vorsitzenden 
zu unterzeichnen sind.

6. Die Tagesordnung ist jeweils zu Beginn 
einer Versammlung bekanntzugeben und 
von der Versammlung genehmigen zu 
lassen.

7. Bei Abstimmungen hat jedes anwesende 
Mitglied eine Stimme. Juristische Perso-
nen können sich durch einen Bevoll-
mächtigten vertreten lassen.

§ 5
(Vorstand)

1. In den Vorstand können nur Mitglieder 
gewählt werden, die das 21. Lebensjahr 
vollendet haben und dem Verein ein Jahr 
angehören. Der Vorstand wird von der 
Jahreshauptversammlung in geheimer 
Wahl für 2 Jahre gewählt, bleibt jedoch 
bis zur einer Neuwahl im Amt.

Der Vorstand setzt sich wie folgt zusam-
men:

- Erster Vorsitzender

- Zweiter Vorsitzender
- Schatzmeister
- Schriftführer
- 2 Beisitzer

Die beiden Beisitzer sollten jeweils der 
oder die Vorsitzende des Elternbeirates 
der Schule sein, sowie der Schulleiter 
oder eine Person seines Vertrauens aus 
der Lehrerschaft. Die beiden Beisitzer 
werden durch Beschluß der Hauptver-
sammlung berufen.

Der Vorstand gibt sich bis zum Ablauf des 
ersten Geschäftsjahres eine Geschäfts-
ordnung. Eine Änderung derselben kann 
mit einfacher Mehrheit nach der jeweili-
gen Neuwahl des ersten Vorsitzenden be-
schlossen.

3. Vorstand im Sinne des BGB § 26 des 
"Förderkreises" sind der erste Vorsitzende 
und der zweite Vorsitzende. Sie vertreten 
den Verein gemeinsam.

§ 6

(Vereinsvermögen)

1. Vereinsvermögen sind alle beweglichen 
und unbeweglichen Sachen, die von dem 
"Förderkreis" erworben oder die ihm ge-
stiftet worden sind und der Kassenbe-
stand.

2. Bei Auflösung oder Aufhebung des "För-
derkreises" oder Wegfall seines bisheri-
gen Zweckes fällt das Vermögen des Ver-
eines seiner Nachfolgeinstitution oder 
dem Schulträger zu, diesem mit der Auf-
lage, das Vereinsmögen dem Adolf-Reich-
wein-Gymnasium zur Verfügung zu stel-
len. In beiden Fällen gilt die in § 1, Ziffer 
3 und 5 festgelegte Zweckbindung auch 
für den Empfänger.

§ 7
(Allgemeine Bestimmungen)

1. Die vorliegende Satzung wurde in der 
Gründungsversammlung am 19. Mai 1992 
beschlossen und in Kraft gesetzt.

2. Der Verein ist in das Vereinsregister ein-
getragen.


